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einen guten Start  

ins Jahr 2014… 

 

 

 

 

 

…wünscht Ihnen Ihr Bürgermeister,  

Franz Stögerr 

 

 

 

 

 

 

E-Mail: marktgemeinde@koenigsbrunn.at | Homepage: www.koenigsbrunn.at | Tel.: 02278/2338 

…der Bürgermeister informiert! 
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 In der Gemeinderatssitzung vom 19. Dezember 

2013 wurden folgende Beschlüsse getroffen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grundsatzbeschluss über die Aufnahme eines Darlehens im Rahmen der 

Finanzlandessonderaktion in der Höhe von € 350.000,-- für den Umbau des 

Gemeindeamtes 

 Voranschlag und mittelfristiger Finanzplan 2014, wobei daran gedacht wird für 

Lärmschutzmaßnahmen vorzusorgen 

 Gewährung eines Heizkostenzuschusses für die Heizperiode 2013/2014 in der Höhe 

von € 100,- zusätzlich zu dem Heizkostenzuschuss des Landes N.Ö. 

 Förderung für den Neubau von Solar- bzw. Photovoltaikanlagen in der Höhe von              

je € 300,-. 

 Übernahme der Grundstücke vor den Kellern in der Kellergasse Königsbrunn in das 

öffentliche Gut. 

 Zustimmung zur Errichtung der vom Land N.Ö. geförderten Bühne der Architekten 

Martin und Werner Feiersinger. Die Gemeinde sorgt für den Unterbau, die Kosten für 

die Bühne selbst übernimmt das Land N.Ö. 

 Dem Kindergarten wird eine Subvention in der Höhe von € 700,- zur Anschaffung 

eines Spielgerätes gewährt.  

 Vergabe von gemeindeeigenen landwirtschaftlich genutzten Grundstücken: 

 

Grundsätzlich bleiben die bis jetzt abgeschlossenen Pachtvereinbarungen gültig. 

Eine Pachtanpassung erfolgt ab dem Wirtschaftsjahr 2014/2015.  

 

Für neu zu vergebene Verpachtungen gilt folgender Beschluss: Die Grundstücke 

werden gemeindeintern zur Verpachtung ausgeschrieben. Jeder Landwirt, welcher 

seinen Hauptwohnsitz und seinen Betriebssitz in der Gemeinde Königsbrunn am 

Wagram hat, kann ein schriftliches Angebot in einem verschlossenen Kuvert 

abgeben. Die Öffnung der Kuverts und die Vergabe erfolgt durch den 

Gemeindevorstand.  

 

In der Katastralgemeinde Frauendorf werden zur Pachtvergabe ab 1. April 2014 

Grundstücke mit einem Gesamtflächenausmaß von 9,63 ha 

hiermit ausgeschrieben. Genaue Details über Anzahl, Größe, Lage der Grundstücke 

und sonstige Gegebenheiten liegen in der Zeit vom 13. Januar bis zum 17. Januar 

am Gemeindeamt zur Ansicht auf. Schriftliche Angebote sind bis Mittwoch, 22. 

Januar, 16.00 Uhr am Gemeindeamt zu deponieren. Die Öffnung der Angebote 

erfolgt am Donnerstag, 23. Januar.  
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Chronik – Aus dem Gemeindeleben  

 

 
 

 

 
 
Wir heißen die im Jahre 2013 geborenen GemeindebürgerInnen 
herzlich willkommen! 
 
Rosalie Strell    Zaußenberg 

Bernhard Gretzel   Königsbrunn 

Sophie Haidvogel   Königsbrunn 

Daniel Ruzbarsky   Hippersdorf 

Adrian Strasser   Utzenlaa 

Ayleen Fischer   Königsbrunn 

Nina Lang    Königsbrunn 

Samina Böhm   Königsbrunn 

Marcel Schildorfer   Bierbaum 

Stefanie Grill    Frauendorf 

Emilia Dornhackel   Königsbrunn 

Lea Kienböck   Utzenlaa 

Emily Gruber    Königsbrunn 

 
 
 
Wir trauern um die im Jahre 2013 verstorbenen  
 

Anna Bernhaupt   Utzenlaa 

Mayer Franz – Anton  Königsbrunn 

Adolf Kainz    Königsbrunn 

Gabriela Czernohorsky  Hippersdorf 

Alois Strasser   Königsbrunn 

Josefine Majewski   Frauendorf 

Franz Zorn    Königsbrunn 

Walter Stettner   Frauendorf 

Josef Leber    Königsbrunn 

Elisabeth Ronalter   Bierbaum 

Franz Sturm    Utzenlaa 

Keziban Berk   Bierbaum 

Anna Taglieber   Königsbrunn 

Maria Schmid   Zaußenberg 
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Eigentümer, Verleger und Herausgeber: Gemeindeverwaltung der Marktgemeinde Königsbrunn am Wagram 

Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Franz Stöger, Hauptstraße 28, 3462 Hippersdorf 

 

 

Information an alle Katzenbesitzer 

Seit 1.1.2005 mit in Kraft treten des neuen Tierschutzgesetzes müssen 
Freigängerkatzen kastriert werden. Der genaue Gesetzestext lautet:  

Werden Katzen mit regelmäßigem Zugang ins Freie gehalten, so sind sie von 

einem Tierarzt kastrieren zu lassen, sofern diese Tiere nicht zur kontrollierten 

Zucht verwendet werden oder in bäuerlicher Haltung leben.  
(BGBl. II – Nr. 486/2004 Anlage 1, 2.10 Mindestanforderung für die Haltung von Katzen)  

 

Der Begriff „bäuerliche Haltung" wird als Sammelbegriff für Katzen verwendet, die 

keinem Halter zuzuordnen sind. 

 

 

Notruftelefon 1 Monat gratis 
 

Nach einem Sturz oder Schwächeanfall kann es 

vorkommen, dass man Unterstützung benötigt. 

Ein Notruftelefon bietet alleinlebenden 

Menschen Sicherheit rund um die Uhr. Im 

Notfall drückt man einfach auf den Knopf am 

Armband und sofort meldet sich eine 

MitarbeiterIn der Zentrale der Volkshilfe. Dann 

wird, je nach Notfall, eine vorher festgelegte 

Vertrauensperson (z.B. Verwandte, Nachbarn) 

informiert oder die Rettung angerufen. 

Derzeit haben wir eine besondere Aktion für NeukundInnen: Entscheiden Sie sich 

bis 31. März 2014 für ein Notruftelefon, dann erhalten Sie es ein Monat gratis. 

Danach beträgt die Miete monatlich € 25,44 (ohne Bindefrist). Unter bestimmten 

Bedingungen kann das Notruftelefon sogar kostenlos sein. 

Weitere Infos erhalten Sie mit dem Stichwort ‚Neujahrsaktion unter 0676 / 8700 

26565 oder per E-Mail notruftelefon@noe-volkshilfe.at 

 

mailto:notruftelefon@noe-volkshilfe.at?subject=Neujahrsaktion%3A%201%20Monat%20gratis%20ohne%20Bindung!

